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Hilfsmittel für den Bereich Onkologie

Sehr geehrter Herr Rossner

Vielen Dank für Ihre Anfrage vom 11. Mai 2011 zum Thema Hilfsmittel im Bereich Onkologie.

Das Bundesamt für Gesundheit hat das Streichen der Positionen für Gripper und Nadeln für
Port-A-Cath per 1. Juli 2011 aus der Mittel- und Gegenständeliste (MiGel) damit begründet,
dass diese Produkte vom Patienten nicht selbst angewendet werden können und deshalb nicht
in den Geltungsbereich der MiGeL fallen. Die Vergütung dieser Produkte ist in den
Tarifverträgen derjeniger Leistungserbringer zu regeln, die derartige Produkte im Rahmen ihrer
Tätigkeit anwenden.

santesuisse geht davon aus, dass im ambulanten Bereich vornehmlich Ärzte die Gripper und
Nadeln für Port-A-Cath anwenden und deshalb die generelle Interpretation 20 des TARMED die
Vergütung des Verbrauchsmaterials regelt:

Verbrauchsmaterial ist separat verrechenbar, sofern der Einkaufspreis (ink/. MWST) pro
Einzelstück CHF 3.-- übersteigt. Verrechnet wird der Einstandspreis (Stückpreis auf der Basis
der Jahreseinkaufsmenge) plus ein Zuschlag von 10%.

Vor diesem Hintergrund sieht santesuisse keinen Bedarf die Vergütung des erwähnten
Verbrauchsmaterials in separaten Verträgen zu regeln.
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